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das Vorkaufsrecht, so hat jener den 
Vorzug, der die besten Voraussetzun-
gen für die selbst vorzunehmende 
Bewirtschaftung und für den Fortbe-
stand des Hofes erbringt. Bei der Ver-
äußerung des geschlossenen Hofes 
an Verwandte innerhalb des vierten 
Grades oder an den Ehepartner, hat 
der Pächter kein Vorkaufsrecht. Hat 
der Pächter kein Interesse am Kauf 
oder gibt es keinen Pächter, so hat der 
Nachbar ein Vorkaufsrecht auf ein 
Grundstück, wenn er sein angrenzen-
des Grundstück selbst bewirtschaftet. 
Wird der gesamte geschlossenen Hof 
verkauft, so haben die angrenzenden 
Nachbarn überhaupt kein Vorkaufs-
recht. 
Um Streitigkeiten zu vermeiden, 
sollte den Personen, denen ein Vor-
kaufsrecht zusteht, die bestehende 
Kaufabsicht schriftlich und in der 
vom Gesetz vorgesehen Art und Weise 
mitgeteilt werden. Wenn die Berech-
tigten innerhalb der vorgesehen Frist 
darauf nicht antworten oder schrift-
lich mitteilen, dass sie kein Interesse 
haben, die Flächen zu erwerben, dann 
kann in Ruhe  ein notarieller Kaufver-
trag unterzeichnet werden. 
Wenn das Vorkaufsrecht nicht be-
achtet wird, dann kann der Vorkaufs-
berechtigte den notariellen Verkauf 
gerichtlich anfechten und sein Recht 
geltend machen. Der Vorkaufsbe-
rechtigte muss hierbei beweisen, dass 
er die vom Gesetz vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt, um ein Vor-
kaufsrecht geltend zu machen. 
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Ernst besitzt einen geschlossen Hof, 
welchen er mit seiner Familie selbst 
bewirtschaftet hat.  Sein Nachbar Mar-
tin besitzt ebenfalls einen geschlos-
senen Hof, den er auch selbst bewirt-
schaftet. Zwei von Martins Wiesen 
grenzen genau an jene von Ernst. Vor 
kurzem hat Martin den geschlossenen 
Hof an eine andere Bauernfamilie aus 
dem Dorf verkauft. Ernst hätte den 
Hof gerne gekauft und fühlt sich nun 
übergangen, da er nicht zuerst gefragt 
worden ist, ob er ihn kaufen möchte. 
Das Höfegesetz ist auf die Bewah-
rung der Einheit eines geschlossenen 
Hofes ausgerichtet und will eine Zer-
splitterung der einzelnen Flächen ver-
hindern. Die gesamte landwirtschaft-
liche Einheit soll bewahrt bleiben und 
einer Bauernfamilie das Einkommen 
sichern. Diese Einheit besteht hier-
bei aus dem Hofgebäude, den Wirt-
schaftsgebäuden, den Wiesen und 
Feldern, den lebenden und toten In-
ventar bzw. den zur Bewirtschaftung 
notwendigen Sachen.
Zur Bewahrung dieser landwirtschaft-
lichen Einheit und zur besseren Nut-
zung der Flächen kommt in einigen 
Fällen das sogenannte Vorkaufsrecht 
zum Tragen. Das Vorkaufsrecht ist 
vom Gesetz genau geregelt und es 
steht nur einigen Personen zu, welche 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen 
müssen. Das Vorkaufsrecht haben die 
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mitarbeitenden Familienmitglieder 
des Hofeigentümers, der Pächter des 
Hofes und die angrenzenden Nach-
barn. 
Im Falle einer Veräußerungen des ge-
schlossenen Hofes oder Teile dessel-
ben außerhalb des zweiten Verwandt-
schaftsgrades (Ehepartner, Kinder, 
Eltern, Geschwister, Verschwägerte in-
nerhalb des 2. Grades) haben am Hof 
lebende und mitarbeitende Familien-
mitglied das Vorkaufsrecht. 
Der Pächter eines geschlossenen 
Hofes kann auch ein Vorkaufsrecht 
geltend machen, auch wenn er nur ei-
nen Teil und nicht den gesamten Hof, 
gepachtet hat. Ist der Hof an mehrere 
Pächter verpachtet worden, so hat der 
Pächter den Vorzug, der die Hofstelle 
oder den größten Teil der Gebäude 
gepachtet hat. Ihm folgen die Pächter 
einzelner Grundstücke. Beanspru-
chen in diesem Fall mehrere Pächter 
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